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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.01.1980

Norm

StVO §14 Abs3

StVO §52 Z15

StVO §53 Z10

Rechtssatz

Ein kurzes Rückwärtsfahren ist zum Zweck des Einparkens im Hinblick auf die bestehende Parkraumnot und die

Notwendigkeit der besten Ausnützung des vorhandenen Platzes (§ 23 Abs 1 StVO) auch auf einer Einbahnstraße, auf

der ein Rückwärtsfahren sonst gemäß § 52 Z 15 StVO in Verbindung mit § 53 Z 10 StVO ausdrücklich verboten ist, im

allgemeinen erlaubt.
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